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Gemeinde Buchholz

Beschlussvorlage
Einreichendes Amt:
Stabstelle Personal/ allgem. Verwaltung

Vorlage-Nr:

Datum:
Verfasser:

03-2020-004

20.05.2020
Lübke, Heidemarie

Führung eines Gemeindewappens
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 10.06.2020 Gemeindevertretung Buchholz

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Buchholz beschließt, für die Änderung des 
Gemeindewappen die Wappenzeichnung in der Fassung vom 15.05.2020 (mit geänderten 
Buchenblättern) zu verwenden.
Die Blasonierung bleibt unverändert.

Sachverhalt: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Buchholz beschloss in ihrer Sitzung am 27.09.2018 
die Führung eines Gemeindewappens. Auf Grund von Hinweisen durch das Landesamt für 
Kultur- und Denkmalpflege wurde am  23. Mai 2019 die Blasonierung neu beschlossen. (Das 
Wort „Ochsenkopf“ wurde durch den Begriff „Stierkopf“ ersetzt.)
Das Wappenbild wurde mehrfach verändert.
Auf dem vom Innenministerium ausgestellten Wappenbrief befand sich nicht das von der 
Gemeindevertretung gewünschte Wappenbild. 
Derzeit wird durch das Innenministerium und dem Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege 
geprüft, ob es eine Möglichkeit gibt, die Buchenblätter des Wappens auszutauschen. 
Dazu ist zunächst ein Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich, in der die Abbildung 
dieses Wappens beschlossen wurde (aus dem Beschluss muss deutlich erkennbar sein, 
dass die Gemeindevertretung genau dieses Wappen beschlossen hat, mit den geänderten 
Buchenblättern). 

Finanzielle Auswirkungen X Nein Ja

Im Haushalt vorgesehen? Nein Ja, Produktkonto …………………
                          ……………….

Ertrag/Einzahlung in €           ……………………      Überplanmäßige Ausgabe

Aufwand/Auszahlung in €      ……………………
Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n:
- Wappenbild (Fassung vom 15.05.2020, mit geänderten Buchenblättern)
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Bearbeiter/in Amtsleiter/in Leiter/in Amt für Finanzen Ltd. Verwaltungsbeamter/ 
Bürgermeister

Lübke, Heidemarie

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
war(en)_____/kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig Mit 

Stimmenmehrheit
Ja Nein Enthaltung Lt. Beschluss-

vorschlag
Abweichender 
Beschluss

Abweichender Beschluss:

Datum Siegel Unterschrift
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